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144  Die Beurkundung der Hauptverhandlung 
 
(1) 1Der Urkundsbeamte hat das Protokoll über die Hauptverhandlung wegen dessen besonderer 
Bedeutung (§ 274 StPO) sorgfältig abzufassen. 2Der Vorsitzende überwacht die ordnungsgemäße 
Beurkundung, namentlich der Förmlichkeiten des Verfahrens (z.B. §§ 265, 303 StPO) und der 
Beweisanträge. 3Er prüft das Protokoll auf Richtigkeit und Vollständigkeit und veranlasst nötige 
Abänderungen und Ergänzungen. 4Als Tag der Fertigstellung des Protokolls (§ 271 Absatz 1 Satz 2 StPO) 
ist der Tag anzugeben, an dem die zweite Urkundsperson das Protokoll unterschreibt.

(2) 1Bei der Aufnahme von Zeugenaussagen kann auf amtliche, auch außergerichtliche Niederschriften 
über eine frühere Vernehmung des Zeugen im Vorverfahren Bezug genommen werden. 2Ändert oder 
ergänzt der Zeuge jedoch seine früheren Erklärungen oder bestreitet ein Beteiligter die Richtigkeit der 
Aussage, ist es in der Regel geboten, die Aussage vollständig, in den entscheidenden Punkten unter 
Umständen sogar wörtlich, in das Protokoll aufzunehmen, damit für ein späteres Ermittlungsverfahren 
wegen einer unrichtigen Aussage ausreichende Unterlagen vorhanden sind. 3Auf nichtamtliche 
Niederschriften von Aussagen soll grundsätzlich nicht Bezug genommen werden.


